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Der Richter

Nicht die Hohe der vom Richter
verhingten Strafe war das Ueber-
raschende an diesem Prozef, son-
dern die Begriindung dafiir, dafl
die Angeklagten iiberhaupt verur-
teilt wurden. Dariiber war sich
auch der Richter klar; er erklirte
denn auch: «Das Strafgesetz oder
zumindest seine verniinftige Inter-
pretation mufl sich dem Rechts-
empfinden anpassen. Manches, was
einst z.B. als Delikt gegen die
Sittlichkeit bestraft wurde, wird
heute toleriert — weil die Sitten
sich gewandelt haben. Mit der
Freiheit ist es dhnlich. Unser Fall
zeigt es: Bestand einst die straf-
wiirdige Handlung des Hausfrie-
densbruches darin, dafl jemand un-
rechtmifig, gegen den Willen des
Inhabers irgendwo eindrang oder
verweilte, muff man es heute auch
als strafbar taxieren, wenn jemand
gegen den Willen des verfiigungs-
befugten Inhabers eines Hauses
oder einer Wohnung darin etwas
abgibt, was unerwiinscht ist und
nicht verlangt wurde. Zum Beispiel
— wie in unserem Falle — Druck-
sachen.»

Bruno Knobel:
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Der Kliger

Der kleine Mann (im wortlichen
und ibertragenen Sinne), der als
Kldger vor den Schranken stand,
vertrat personlich die Anklage.
«Ich brauche keinen Anwalt», rief
er, «mein Beweismaterial ist er-
driickend genug!»

Und in der Tat: In einer Ecke des
Gerichtssaales tiirmten sich Behil-
ter und Sicke, aus denen der Ge-
richtsdiener zwar geschiftig, aber
mit leidvoller Miene und mit etwas
Miihe, die Wiirde zu bewahren,
Unterschiedlichstes zutage forderte:

Prospekte in allen Farben und
Qualititen — von der billigen Ver-
vielfdltigung in rustikalkartonier-
tem Couvert bis zum Hochglanz-
achtfarbenprospektopus in iiberdi-
mensionierter Versandtiite —, acht-
zigseitige Kataloge, Bildrollen, An-
gebotplakate im Weltformat, in
Kartonhiilsen von der Dimension
des Laufes einer mittleren Flab-
anone, Mustersendungen von Tee,
Garnen, Taschentiichern, Leder-
etuis, Kdmmen; Versicherungsange-
ote...
Mit matter Handbewegung wies
der Kliger auf diese Sammlung:
«Das hat man mir allein im Laufe
dreier Monate ins Haus gebracht.
Aber was sage ich «ns Haus ge-
brachtl:
In den Briefkasten gesteckt, unter
die Wohnungstiir geschoben, aufs
Fenstersims gelegt, vor die Haus-
tiire gehduft, ins Milchkéstchen
gestopft, im Kinderwagen depo-
niert...»
Und hier steigerte sich der kleine
Mann in erschiitternde Erregung:
«Und ich frage Sie, meine Herren
Richter und auch die Angeklagten
— zwolf Kilogramm in drei Mona-
ten, vom Volumen dieser Waren
nicht zu reden — ich frage Sie: Wo
wollen Sie, in einer heutigen Drei-
zimmerwohnung mit zwei Erwach-
senen und einem Kind, diese Ware
iberhaupt unterbringen? Wir ha-
ben eine winzige Kiiche, wo ein
kleiner Ochsnerkiibel gerade Platz
findet. Wir haben keine Heizung,
wo etwas verbrannt werden konn-
te; wir haben keinen Estrich in un-
serem Mehrfamilienblock und le-
diglich ein kleines Kellerabteil, wo
nur das Allernétigste Platz findet.

Die Kehrichtabfuhr wurde einge-
schrinkt, der Wagen kommt — wie

Freude schéner Gétterfunken
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Ich wandle durch das regennasse Land mit froher
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Und ahne trotz dem Wolkeniibermaf} das Licht der kf ’

Sonne

Und freue mich, dafl es nur scheint als wire es

erloschen

Und freue mich der guten Dienste meiner zwei

Galoschen.
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lange iiberhaupt noch! — einmal
pro Woche. Fiir meinen Druck-
sachenunrat aber brauchte ich wo-
chentlich ein halbes Dutzend Kii-
bel; vor Weihnachten und Aus-
verkidufen doppelt so viele .. .»

Es war der elementare Aufschrei
einer zivilisationsgequilten Seele,
und er verfehlte seinen Eindruck
nicht.

Die Angeklagten

Sie waren durch das gegen sie ein-
geleitete Verfahren wie vor den
Kopf geschlagen. «Gibt es etwas
Selbstverstandlicheres», sagte einer
von ihnen — ein gutsituierter Ge-
schiftsmann —, «als interessante
Zielquartiere mit Prospektmaterial
zu berieseln?» Und ein anderer er-
kldrte: «Ich glaube doch allen Ern-
stes, dafl ein Geschift das Recht
hat, im Telephonbuch nach Adres-
sen zu fahnden und einige zehn-
tausend Mustersendungen zu ver-
schleudern. Der Empfinger braucht
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die Sendung ja nur umzuadressie-
ren und wieder auf die Post zu
geben, wenn er sie nicht willl»

Doch da explodierte der kleine
Mann: «So, das braucht er ja nur
— sagen Sie —, aber das bedeutet
immerhin umadressieren, auf die
Post gehen, dort am Schalter an-
stehen ... Nur, sagen Sie? Aber
wenn Sie das pro Woche zwei-
oder dreimal tun miifiten? ...»
«Dann lassen Sie es eben bleiben»,
rief der andere.

«Bleibenlassen?» sagte der Kleine
wiitend. «Und dann? Dann kriege
ich erst ein Erinnerungsschreiben,
dann noch eines, dann eine Mah-
nung, schlieflich noch eine und
endlich eine Nachnahme: Also er-
neutes Papier und nochmals Pa-
pier! Ich will aber nicht, dafi man
mich mit Dingen bombardiert, die
ich nicht will. Ich habe meine Pri-
vatsphdre. Und deshalb habe ich
vor meiner Wohnung eine Tafel
angebracht, auf der steht: (Abla-
gern von Prospekten und Massen-
sendungen jeder Art verboteny.»

«Und das ist der Grund», sagte der
Richter, «weshalb die Anklage ge-
schiitzt wird. Wer ein solches aus-
driickliches Verbot {iibertritt, be-
geht auf Grund neuester Gesetzes-
interpretation  Hausfriedensbruch
und macht sich also strafbar.»
Gott sei Dank! dachte der kleine
Mann. Und er dachte ferner: Es
ist nur schade, dafl dieser Prozef
nie stattgefunden hat.



	[Elsa von Grindelstein] : Freide schöner Götterfunken

